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Kein Entlastungsfreibetrag bei Haushaltsgemeinschaft mit volljährigem Kind – Hinweis auf Verfassungsbeschwerde
Presseinformation

Zu Ungunsten einer Klägerin entschied mit Urteil vom 25.10.2007 der Bundesfinanzhof (BFH) und verwehrte den Entlastungsfreibetrag für Alleinerziehende. Gehört zum Haushalt eines Alleinerziehenden eine weitere erwachsene Person, besteht kein Anspruch auf einen Entlastungsfreibetrag, heißt es in der Begründung. Zwar folgt nach Information des Neuen Verbandes der Lohnsteuerhilfevereine e.V. (NVL) der BFH damit der bisherigen Auffassung der Finanzämter. Der Verband weist jedoch in diesem Zusammenhang auf eine anhängige Verfassungsbeschwerde hin. 
Einen Entlastungsfreibetrag in Höhe von 1 308 Euro erhalten alleinerziehende Eltern nur dann, wenn mindestens ein Kind im eigenen Haushalt gemeldet ist für das Kindergeldanspruch besteht. Eine weitere wesentliche Voraussetzung ist, dass keine andere erwachsene Person im Haushalt gemeldet ist. Dabei ist das Verwandtschaftsverhältnis und die Höhe des Einkommens dieser Person unerheblich. Grundsätzlich wird in diesen Fällen davon ausgegangen, dass die andere Person mit zum Lebensunterhalt beitragen kann. Ob und in welcher Höhe dies geschieht, ist ebenfalls unrelevant.

Im vorliegenden Fall erhielt die alleinerziehende Mutter von zwei erwachsenen Kindern nur für die studierende Tochter Kindergeld. Der ebenfalls zum Haushalt gehörende berufstätige Sohn zahlte für die durch ihn verursachten Mehrkosten ein monatliches Kostgeld. Weder die tatsächliche Zahlung von Entgelt noch die Höhe waren ausschlaggebend für die Ablehnung des Entlastungsfreibetrages. Allein der Tatbestand, dass eine andere erwachsene Person im Haushalt gemeldet war, reichte aus, um den Entlastungsfreibetrag zu verwehren. 

Zur Frage der Gewährung eines Entlastungsfreibetrages ist nach Information des NVL beim Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eine Beschwerde anhängig. Zwar geht es in diesem Fall darum, ob auch zusammenlebende Eltern den Freibetrag beanspruchen können. Sollte diese Frage jedoch zu Gunsten der Kläger entschieden werden, könnte das auch Auswirkung auf ähnlich gelagerte Fälle, wie diesen, haben. Der Verband empfiehlt daher, bei Ablehnung des Entlastungsfreibetrages wegen der Haushaltszugehörigkeit einer weiteren erwachsenen Person Einspruch einzulegen und Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung des BVerfG zu beantragen. Das Aktenzeichen lautet: 2 BvR 310/07.
Weitere Informationen dazu erhalten Mitglieder von Lohnsteuerhilfevereinen in den örtlichen Beratungsstellen. Wer als Arbeitnehmer, Rentner oder Arbeitsloser Mitglied werden will, findet die Anschriften von Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des Verbandes im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de oder kann diese telefonisch erfragen unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49.
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